
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Warum soll ein Betrieb eine WML-Schülerin bzw. einen WML-Schüler für die ein-

jährige kaufmännische praktische Ausbildung einstellen? 

 

 

Ausgangslage 

 

Das BBT (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie) verlangt nach der theoretischen Ausbildung 

eine längere praktische Ausbildung. Das DBW (Dienststelle für Berufs- und Weiterbildung) übernimmt 

diese Forderung. Wir an der WML müssen die Vorgaben umsetzen. Die Mindestdauer der einjährigen 

kaufmännischen praktischen Ausbildung beträgt 1 Jahr inkl. Ferienanspruch gem. OR (grundsätz-

lich von Juli bis Mai des folgenden Jahres). 

 

 

Allgemeine Hinweise 

 

 Unsere jungen, dynamischen und gut ausgebildeten Lernenden können im Betrieb neuen Schwung 

bringen. Sie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur beruflichen Weiterbildung motivieren. 

 

 Sie können ein positives Signal für Kunden und Lieferanten setzen, indem der Betrieb immer wieder 

erwähnt, dass bei ihnen Praktikantinnen/Praktikanten ausgebildet werden. 

 

 Sie können aufzeigen, dass es für den Betrieb wichtig ist, angehende Berufsleute bei der praktischen 

Ausbildung zu unterstützen. Weiter kann der Betrieb seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzei-

gen, dass er in die Branche und in die Zukunft vertrauen hat. 

 

 In unsere Praktikantinnen/Praktikanten zu investieren lohnt sich! Praktisch alle Rückmeldungen der 

Berufsbildnerinnen und der Berufsbildner zeigen deutlich auf, dass unsere BM-Praktikantinnen bzw. 

BM-Praktikanten nach zirka 3 bis 4 Monaten fähig sind, wertvolle produktive Arbeit zu leisten. 

 

 Idealfall: Einen Jahres-Praktikumsplatz mit bestimmten zugeteilten Aufgaben bzw. Arbeiten einrich-

ten 
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